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Das neue Unternehmensstrafrecht nimmt die Verantwortlichen noch härter an die Kandare

s gibt einige Szena-

rien im unterneh-

merischen Alltag,

die man sich lieber

nicht vorstellen möchte. Da hat

also Ihr Küchenchef abgelaufene

Ware verwendet, einige Gäste

hat es erwischt. Sie liegen im

Krankenhaus. Oder: Aufgrund

mangelnder Sicherheitsmaßnah-

men (Sturz über einen nicht be-

festigten Teppich) hat sich ein

Gast im Hotel oder im Wellness-

bereich schwer verletzt. Einiges

kann auch bei hoteleigenen Ver-

anstaltungen wie etwa geführten

Wanderungen passieren. Verlei-

hen Sie gar Fahrräder, deren

Fahrtauglichkeit nicht gecheckt

ist? Wie oft überprüfen Sie übri-

gens die Reihe der Fitnessgerä-

te? Sind dann und wann auch

Schwarzarbeiter in Ihrem Betrieb

beschäftigt? Bevorzugen Sie für

Ihre Mitarbeiter Werkverträge,

obwohl es sich eigentlich um ein

anmeldepflichtiges Dienstver-

hältnis handelt?

Das sind nur einige Beispiele

dafür, wo das neue Unterneh-

mensstrafrecht, das seit Jänner

2006 gültig ist, die Verantwortli-

chen noch härter und umfassen-

der an die Kandare nimmt. Nach

bisheriger Rechtslage war ein

Strafverfahren nur gegen so

genannte natürliche Personen

möglich. Seit Jänner wurde die

Möglichkeit der Strafverfolgung

auch auf juristische Personen

(AG, GesmbH, OEG, KEG) erwei-

tert. Was Experten als juristi-

schen Quantensprung bezeich-

nen, bedeutet in der Praxis, dass

der Gesetzgeber in die erweiterte

Strafbarkeit vor allem Klein- und

Mittelbetriebe mit einbeziehen

wollte, um das Niveau des Risi-

komanagements und der Präven-

tion deutlich zu heben.

MEHRFACH VERURTEILT 
Was passiert im Fall des Küchen-

chefs, der im angeführten Bei-

spiel verdorbene Ware verwen-

det hat? In der Vergangenheit

wurde der Koch verurteilt und

das Restaurantunternehmen hat

die Strafe übernommen. In Zu-

kunft besteht die Gefahr, dass

auch das Unternehmen verurteilt

wird. Es kommt (durch die Anzei-

ge von Arzt und Spital) zu einem

Strafverfahren, in dem der

Staatsanwalt zunächst Vorerhe-

bungen durchführt. Wenn der

Küchenchef angeklagt wird, wird

auch das Unternehmen ange-

klagt und gegebenenfalls verur-

teilt. Letzteres ist laut Dr. Franz

Kronsteiner, Vorstandsvorsitzen-

der des Rechtsschutzexperten

D.A.S., dann der Fall, wenn der

Staatsanwalt der Meinung ist,

dass das Unternehmen selbst er-

hebliche Organisationsmängel

aufzuweisen hat. Das ist der Fall,

wenn strikte Anweisungen zum

Umgang mit abgelaufenen Le-

bensmitteln fehlen und wenn es

keine ausreichenden Kontrollen

mit entsprechend dokumentier-

ten Kontrollergebnissen gibt.

Sollte sich herausstellen, dass

der Geschäftsführer den Einsatz

abgelaufener Lebensmittel aus

Kostengründen toleriert hat,

kommt es zu einem Strafverfah-

ren für den Geschäftsführer und

parallel dazu für das Unterneh-

men. Das kann zu einer schwieri-

gen Interessenkollision führen,

etwa wenn der Geschäftsführer

behauptet, dass seine Eigen-

tümer ihn dazu angehalten ha-

ben. Es könnten hohe Strafen

folgen – für den Geschäftsführer

und für das Unternehmen. Und

eine Verurteilung im Strafver-

fahren hat auch zivilrechtliche

Konsequenzen: Die erkrankten

Gäste können Schadenersatzan-

sprüche stellen.

VORSORGE TREFFEN
Im Falle einer Interessenkollision

zwischen Unternehmen und Mit-

arbeitern rät Kronsteiner zum

Einsatz eines Kollisionskurators

bzw. eines zweiten Strafverteidi-

gers: „Für diese Fälle stellt D.A.S.

Österreich auch die vereinbarte

Versicherungssumme ein zwei-

tes Mal zur Verfügung. Das Glei-

che gilt übrigens auch für jene

Fälle, in denen die Hauptver-

handlung gegen das Unterneh-

men einerseits und gegen Ent-

scheidungsträger oder Mitarbei-

ter andererseits getrennt geführt

werden muss.“

Im neuen Unternehmens-

strafrecht hat der Staatsanwalt

laut Dr. Franz Kronsteiner ein

Unternehmensrecht

Das neue Unternehmens-
strafrecht hat Folgen für 

Hoteliers und Gastronomen.
Wer sich nicht informiert, dem

könnte das sprichwörtliche
blaue Wunder drohen.

Autorin: Sonja Lesjak-Rasch
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Unternehmensrecht

Dr. Franz Kronsteiner, Vorstandsvorsitzender des Rechtsschutzexperten

D.A.S, warnt vor allzu leichtfertigem Umgang in Rechtssachen

bestimmtes „Verfolgungsermes-

sen“. Selbst wenn es sich im Vor-

verfahren um ein strafbares

Delikt handelt, kann der Staats-

anwalt unter bestimmten Voraus-

setzungen auf den Strafantrag

an das Gericht verzichten. „Das

ist der Fall, wenn die Folgen ge-

ring sind, der Schaden wieder

gutgemacht wurde – und vor

allem dann, wenn das Unterneh-

men nachweisen kann, dass es

Sicherheitsmaßnahmen getrof-

fen hat, um in Zukunft ähnliche

Fälle zu verhindern.“ Doch dieses

Ergebnis ist, so Kronsteiner, nur

im Vorverfahren erzielbar.

Sollten also der Küchenchef

und das Unternehmen gleichzei-

tig angeklagt sein, empfiehlt der

Rechtschutzspezialist noch im

Vorverfahren den sofortigen

Einsatz eines Strafverteidigers,

um mit wirksamen Strategien

gegenzusteuern.

Trefflich streiten lässt es sich

auch beim Vorwurf des Sozial-

betrugs. Und die Anzeigen kom-

men aus verschiedenen Ecken:

von entlassenen Mitarbeitern,

neidischen Konkurrenten oder

von Anrainern, die sich von aller-

lei Lärm belästigt fühlen. Wäh-

rend sich bisher der Personalver-

antwortliche im Verfahren erklä-

ren musste, wird jetzt auch das

Unternehmen belangt.

Das neue Unternehmens-

strafrecht verlangt nach klaren

Kompetenzen und Verantwort-

lichkeiten ebenso wie nach ent-

sprechend dokumentierten Maß-

nahmen und Kontrollen. Der

Rechtsschutzexperte D.A.S. hat

aufgrund dieser neuen Sachlage

sein Leistungsspektrum erwei-

tert. Franz Kronsteiner: „Nach

unseren Qualitätsvorstellungen

beginnt die Tätigkeit des Rechts-

schutzversicherers bereits bei

der Planung von Präventions-

maßnahmen. Erfahrene Strafver-

teidiger können darüber Aus-

kunft geben, wie durch syste-

matische Erhebung von Fehler-

quellen und Gefahrenpotenzia-

len, durch die Festlegung von

Sicherheitsplänen und Kontroll-

maßnahmen das Risiko strafba-

rer Handlungen und Unterlassun-

gen spürbar reduziert werden

kann.“ Wenn es zu einem Unfall

durch Sicherheitsmängel kommt,

wird das Unternehmen nicht an-

geklagt, vorausgesetzt, es gibt

einen Sicherheitsbeauftragten.

So gesehen ist es im Ernstfall

besser, gewisse Zuständigkeiten

nicht beim Geschäftsführer zu

belassen, sondern diese ge-

schickt im Unternehmen zu ver-

teilen. Und D.A.S. ist bisher laut

Kronsteiner der „einzige Anbie-

ter am Markt, der Strafrechts-

schutz mit einer kostenlosen

strafrechtlichen Präventions-

beratung durch erfahrene Straf-

verteidiger anbietet“. Nachsatz:

„Wir sind ausschließlich Rechts-

schutzversicherer. Das hat zur

Konsequenz, dass wir hier beson-

deres Know-how haben. Weiters

müssen wir keine Rücksichten

nehmen. Zum Beispiel in Fällen,

wo Gegner bei derselben Gesell-

schaft versichert sind.“

D.A.S. Rechtsschutz

Der Rechtsschutzexperte mit erweiterten Leistungen zum

neuen Unternehmensstrafrecht: zusätzlicher Schutz für die

Vertretung im Vorverfahren des Prozesses und eine straf-

rechtliche Präventionsberatung.

Weitere Infos: www.das.at


